
 
 
 

Satzung 
 

über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch  
in einem Teilbereich der geplanten Gesamtmaßnahme „Ortskern Ober-Roden“  

im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau in Hessen“ 
 

 
Auf der Grundlage der §§ 5 sowie 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) sowie des § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (GVBl. I S. 3634) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rödermark in ihrer Sitzung am 30.10.2018 die folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 Zweck der Satzung 
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Innenstadtbereich des Stadtteils 
Ober-Roden ist die Umsetzung der Stadtumbaugesamtmaßnahme „Ortskern Ober-Roden“ geplant. 
Stadtumbaumaßnahmen beinhalten in erster Linie bauliche Anpassungen innerhalb der Stadt- und 
Siedlungsstrukturen sowie der Gebäude und Infrastrukturen zur Bewältigung des demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen Wandels sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung und Klimaschutz. 
 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht 
 

Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs steht der Stadt Rödermark ein besonderes Vorkaufsrecht 
an bebauten sowie unbebauten Grundstücken innerhalb des Geltungsbereichs nach § 2 dieser 
Satzung zu.  
 

§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 5 Geltungsdauer 
 

Diese Satzung tritt mit Rechtskrafterlangung einer Stadtumbausatzung für den Bereich der 
geplanten Gesamtmaßnahme „Ortskern Ober-Roden“ gemäß § 171 d Baugesetzbuch außer Kraft. 
 
 
 
 
Rödermark, den 05.11.2018 
 
 
Der Magistrat  
der Stadt Rödermark 
 
 
 
 
gez. Kern, Bürgermeister 


